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WOLF IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Der Wolf neu im JWMG - was nun? 

Wir stellen vor, was Baden-Württembergs Jägerinnen und Jäger über die neue rechtliche Lage  
wissen müssen. Noch sind nicht alle Fragen restlos geklärt.

AKTUELLES
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Der Wolf unterliegt nun in Baden-Württemberg auch dem Jagdrecht.  
Das hat unter anderem Konsequenzen für das Wildtiermonitoring, die Jägerprüfung oder die Durchführbarkeit von Entnahmen.

Foto: Erich Marek

W ie berichtet, wurde der  
Wolf in Baden-Württemberg 
durch die „Verordnung des 

Ministeriums Ländlicher Raum zur Un-
terstellung einer wildlebenden Säuge-
tierart unter das Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetz“ in das Jagdrecht auf-
genommen. Geregelt wurde zudem, 
dass der Wolf dem Entwicklungsma-
nagement zugeordnet wird. Der Lan-
desjagdverband Baden-Württemberg 
e. V. begrüßt diesen Schritt.

Dem Entwicklungsmanagement 
werden u. a. Wildtiere zugeordnet, 
die, wie der Wolf, nicht in allen in Ba-
den-Württemberg für sie geeigneten 
Lebensräumen Bestände mit einer 
für die nachhaltige jagdliche Nutzung 
ausreichenden Größe, Vitalität und 
Stabilität aufweisen.

Was heißt das nun für die 
Jägerschaft?

Zunächst ist wichtig zu betonen, 
dass es keine allgemeine Jagdzeit für 
den Wolf gibt und auch angesichts der 
momentan nur in Einzeltieren vorhan-
denen Wildart auf unbestimmte Zeit 
nicht geben wird. Dennoch sind bei not-
wendigen Entnahmen die Regelungen 
nach dem JWMG wesentlich einfacher 
und praxisgerechter gestaltbar als z. B. 

durch naturschutzrechtliche Ausnah-
men wie beim Biber (siehe Artikel ab  
S. 16). Wölfe, die unauffällig im Zusam-
menhang mit Zutraulichkeit und unauf-
fällig in Bezug auf Nutztierrisse sind, 
können ein selbstverständlicher Teil in 
der Natur von Baden-Württemberg 
sein. Leben wo Lebensraum, genau wie 
für die Wildkatze, den Luchs – aber 
auch den Rothirsch! Aber selbstver-
ständlich muss auch der Wolf, genauso 
wie der Rothirsch, beim Erreichen einer 
gewissen Bestandsgröße jagdlich ge-
nutzt werden können.

Die Pflicht zum Wildtiermonitoring er-
streckt sich nun auch auf den Wolf. In 
Baden-Württemberg besteht ein fach-
lich anerkanntes Monitoring für Groß-
raubwild, welches die Jägerschaft in-
tensiv unterstützt. Noch mehr als bisher 
wird es notwendig sein, Verdacht und 
Nachweise von Wölfen, ob Fotos, Filme, 
Fährten oder Risse, in das Monitoring 
bei der FVA zeitnah einzuspeisen. Die 
Jägerschaft und der LJV sind auf eine 
möglichst vollständige, flächendecken-
de, aktuelle und belastbare Datengrund-
lage angewiesen. Es ist deshalb zwar 
nun Pflichtaufgabe, es war und bleibt 
aber ohnehin im Interesse eines wis-
sensbasierten Wildtiermanagements, 
das Wolfsmonitoring lückenlos zu un-
terstützen – siehe auch Seite 10.

Der Wolf wird nach Anpassung des 
Ausbildungsrahmenplans auch Gegen-
stand der Jungjägerausbildung und 
-prüfung, vorrangig im Fach 1 und auch 
in Fach 4. Darauf werden sich sowohl 
die Ausbildungskurse wie auch die Prü-
fungskommissionen einstellen. Das 
Grundwissen über die Biologie des Wol-
fes ist auf dem Niveau der anderen 
Wildarten auszubilden und abzufragen. 
Die Verwendung möglichst moderner 
Ausbildungsliteratur, z.B. ein aktuelles 
Werk wie Herzog 2025 (Die Wildtiere 
Europas, Quelle und Meyer), ist zu emp-
fehlen. Der LJV entwickelt derzeit im 
Rahmen des Luchs- und Auerwildpro-
jekts Präsentationen für den Unterricht 
in Jungjägerkursen und wird dies auch 
auf den Wolf erweitern.

Mit dem Status im Jagdrecht ist auch 
das Aneignungsrecht für erlegte Tiere 
verbunden. In der Praxis wird das vor-
läufig nicht greifen, da die derzeit mög-
lichen einzelnen Entnahmen auf einen 
kleinen Personenkreis außerhalb der 
vor Ort zuständigen Jagdausübungs-
berechtigten beschränkt bleiben (Ent-
nahmeteam). Die ggf. erlegten Wölfe 
kommen zur Untersuchung zur Forstli-
chen Versuchs- und Forschungsanstalt 
BW in Freiburg. Noch sind nicht alle 
Fragen restlos geklärt.
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Keine Pflicht  
zur Ersatzzahlung

Bedenken wegen der Übernahme von 
Ersatzzahlungen an Tierhalter bei 
Wolfsrissen können zerstreut werden. 
Ersatzpflichtig wäre zwar zunächst die 
Jagdgenossenschaft/der Verpächter, 
da es sich bei den Rissen aber nicht um 
Schaden an Grundstücken, Feldfrüch-
ten, Grünland oder Weinbergen handelt, 
sind Wolfrisse grundsätzlich nicht wild-
schadensersatzpflichtig. Ersatzpflich-
tig sind nur Schäden an Grundstücken, 
die durch Schalenwild oder Wildkanin-
chen verursacht werden. 

Noch ist die Rechtslage vertrackt. 
Da das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) noch nicht geändert ist, 
hat die Aufnahme des Wolfs in das 
JWMG, was Entnahmen anbelangt, 
noch keine Wirkung. Diese werden mo-
mentan noch nach BNatSchG durch 
das UM angeordnet. In Details wie dem 
Aneignungsrecht kommt es deshalb 
zu unklaren Situationen. Umso wichti-
ger ist das Engagement des DJV und 
Abgeordneten wie Hermann Färber 
(MdB, Vorsitzender des Agraraus-
schusses) auf Bundesebene, um mit 
Änderungen von BNatSchG und Bun-
desjagdgesetz (BJagdG) für eine si-
chere Rechtsgrundlage zu sorgen.

LJV

Keine allgemeine Jagdzeit – der Wolf unterliegt ganz-
jähriger Schonzeit.

Einzelne Wölfe können durch naturschutzrechtliche 
Ausnahmen zur Entnahme freigegeben werden.

Die Entnahme wird in jedem Einzelfall näher bestimmt, 
u. a. auch der berechtigte Personenkreis.

Das Aneignungsrecht nach dem JWMG besteht beim 
Wolf derzeit nicht. Nach der VO werden die durch ein 
Entnahmeteam erlegten Tiere zur Untersuchung nach 
Freiburg gebracht.

Pflicht zum Wolfsmonitoring: Beobachtungen und 
Nachweise sind dem etablierten Monitoring der FVA 
zuzuführen.

Der Wolf wird nach Änderung des Ausbildungsrahmen-
plans Gegenstand der Jungjägerausbildung und Jäger-
prüfung.

Keine Wildschadensersatzpflicht.

DAS WICHTIGSTE 
IN KÜRZE:



Foto: Erich Marek

Beim Wolf gibt es keine Wildschadensersatzpflicht. Schäden zum Beispiel durch Risse von Nutztieren sind nicht ersatzpflichtig.  
Landwirte können sich derzeit an einen vom Land finanzierten Entschädigungsfonds wenden.
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